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GEMEINDE PFÄFFIKON ZH 

KOMMISSION FÜR JUGEND UND INTEGRATION 

Jugendförderung 
 

Richtlinien 
 
Die Kommission für Jugend- und Integration KJIT unterstützt Vereine, Gruppen, Einzelpersonen 
und Organisationen in der Gemeinde Pfäffikon bei der Jugendförderung. Sie leistet keine pau-
schalen Beiträge, sondern will Vereine, Gruppen, Einzelpersonen und Organisationen zielge-
richtet und ausgleichend unterstützen. Dabei werden Grösse und Aktivitäten der Vereine und 
allenfalls schon bestehende Unterstützungsleistungen durch die Gemeinde berücksichtigt. Mit 
den Jugendförderungsbeiträgen sollen Aktivitäten und Ausbildungen, die das Budget überstei-
gen, unterstützt werden. Der Gesamtbetrag zugunsten der Jugendförderung wird jährlich vom 
Gemeinderat im Voranschlag festgelegt.  
 
 
1. Wer kann ein Gesuch stellen? 
• Jugendvereine, Organisationen und Vereine mit Jugendabteilungen, Sitz in Pfäffikon 
• Jugendliche und Jugendgruppen für spezielle Events 
• Jugendvereine, Organisationen und Vereine mit Jugendabteilungen, Sitz nicht in Pfäffikon, 

mit mindestens einem jugendlichen Mitglied aus Pfäffikon  
 
 
2. Was wird unterstützt? 

• Einmalige grössere Anschaffungen und Aktionen 
• Besondere Anlässe 
• Regionale und kantonale Anlässe und unregelmässig stattfindende Anlässe, die in Pfäffikon 

stattfinden 
• Lager 
• Unterstützung der Leiterausbildung, sofern dafür keine anderen Beiträge erhältlich sind 
 
 
3. Wie wird unterstützt? 
• Vereine, Gruppen, Einzelpersonen und Organisationen können maximal 2 Mal pro Jahr ein 

Gesuch einreichen. 
• Für einmalige grössere Anschaffungen und Aktionen, wie auch für besondere Anlässe wer-

den Beiträge gemäss Anteil Pfäffiker Jugendlicher entrichtet. Beitragsberechtigt sind alle 
Mitglieder bis zum vollendeten 19. Altersjahr 

• Für Beiträge an Leiterausbildungen bestehen keine Altersgrenzen. Diese sind unabhängig 
vom Wohnort der Leiter/innen.  

• Projekte, Veranstaltungen, Anschaffungen etc. von Jugendvereinen, Organisationen und Ve-
reinen mit Jugendabteilungen, mit Sitz ausserhalb von Pfäffikon und wenigen jugendlichen 
Mitgliedern aus Pfäffikon. Als Richtwert für die Beitragsbemessung gilt ein Beitrag von 
Fr. 50.--/Jahr und Mitglied aus Pfäffikon. 

• Für regionale und kantonale Anlässe und unregelmässig stattfindende Anlässe von Jugend-
vereinen, Organisationen und Vereinen mit Jugendabteilungen mit Sitz in Pfäffikon, wird pro 
Teilnehmer max. Fr. 50.--, jedoch max. Fr. 2‘000.-- pro Anlass geleistet. 
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4. Was muss das Gesuch enthalten? 
• Projektbeschrieb  
• Budget und/oder Offertkopien 
• Mitgliederliste resp. für Lager und Anlässe Teilnehmerliste der Jugendlichen mit Angabe des 

Wohnortes 
• Kontaktadresse des Verantwortlichen für Rückfragen 
• Jahresrechnung des Vorjahres und Budget des laufenden Jahres 
• Angaben über vorgesehene Eigenleistungen 
 
 
5. An welche Adresse ist das Gesuch zu richten? 
Sekretariat der Kommission für Jugend- und Integration KJIT  
Gemeinde Pfäffikon 
Hochstrasse 1 
8330 Pfäffikon 
Das Gesuchsformular kann unter www.pfaeffikon.ch (Onlineschalter) heruntergeladen werden.  
 
 
6. Wann wird der Beitrag ausbezahlt? 
Der zugesicherte Beitrag wird nach Vorlegen der Schlussabrechnung ausbezahlt, sofern diese 
bis 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahrs vorliegt. 
 
 
 
 
Kommission für Jugend und Integration KJIT 
 
genehmigt durch Gemeinderat: 1. Juni 2010 


